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I. Öffentliche Zustellung - Verfügung zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung eines Kraftfahrzeuges 

Herr Kemal Kanbur, zuletzt wohnhaft in 67346 Speyer Sophie-de-la-Roche-Straße 7, wird hiermit 
aufgefordert entsprechend der Verfügung vom 06.05.2026 zu handeln und der Untersagung des PKW 
SP-NE 777 Folge zu leisten. Das Schreiben setzt Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den 
Adressaten haben und gilt hiermit als öffentlich zugestellt. 

Das Schreiben vom 06.05.2026 kann vom Adressaten oder seinem/seiner Bevollmächtigten bei der 
Stadtverwaltung Speyer, Führerscheinstelle, Industriestraße 23, Zimmer 3 + 4, 67346 Speyer, 
eingesehen werden.  

 
FB 2-230 

_______________________________________________ 
 
II. Öffentliche Zustellung - Verfügung zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung eines Kraftfahrzeuges 

Herrn Slobodan Dugic, zuletzt wohnhaft Emil-Schmid-Straße 9, 75378 Bad Liebenzell, wird hiermit die 
Inbetriebnahme seines Kraftfahrzeuges mit dem amtl. Kennzeichen SP-AC 567 untersagt. 
 
Das Schreiben setzt Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den Adressaten haben und gilt 
hiermit als öffentlich zugestellt. 
 
Das der Verfügung zugrunde liegende Schreiben vom 20.04.2026 kann bei der Stadtverwaltung Speyer, 
Bürgerbüro II, Industriestraße 23, Zimmer 3 oder 4, 67346 Speyer eingesehen werden und gilt hiermit 
als öffentlich zugestellt. 

 
FB 2-230 

_______________________________________________ 
 
III. Öffentliche Zustellung - Verfügung zur zwangsweisen Außerbetriebsetzung eines Kraftfahrzeuges 

Herrn Alexandru-Nicolae Gantila, zuletzt wohnhaft Rheinhäuser Straße 12, 67346 Speyer, wird hiermit 
die Inbetriebnahme seines Kraftfahrzeuges mit dem amtl. Kennzeichen OG-QF 944 untersagt. 
 
Das Schreiben setzt Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den Adressaten haben und gilt 
hiermit als öffentlich zugestellt. 
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Das der Verfügung zugrunde liegende Schreiben vom 30.04.2026 kann bei der Stadtverwaltung Speyer, 
Bürgerbüro II, Industriestraße 23, Zimmer 3 oder 4, 67346 Speyer eingesehen werden und gilt hiermit 
als öffentlich zugestellt. 

 
FB 2-230 

______________________________________________ 
 

IV. Energieberatung der Verbraucherzentrale; 
Frischluft muss rein – aber wie? 

In jedem Haus, in dem Menschen wohnen, muss gelüftet werden – das weiß jeder. Die oft erwähnte 
„atmende Wand“ gibt es nicht – weder in gedämmten noch in ungedämmten Gebäuden. Und auch 
durch Fugen und Ritzen in der Gebäudehülle kommt selbst in Altbauten zu wenig Luft rein, als dass man 
auf aktives Lüften verzichten könnte. Feuchtigkeit und weitere (Schad)stoffe müssen raus aus dem Haus 
und frische Luft rein. Daher muss bei der Neubauplanung frühzeitig darüber nachgedacht werden, wie 
der Luftwechsel sichergestellt werden soll. Die Fensterlüftung ist die kostengünstigste Lösung – 
erfordert aber aktives Mitdenken. Wie lange mache ich die Fenster auf und wann muss man dran 
denken, sie auch wieder zu schließen, besonders, wenn man das Haus verlässt? Nach dem Schließen der 
Fenster wird die Luft zunehmend wieder schlechter bis zum nächsten Öffnen. Oft sind die Fensterbänke 
vollgestellt, was das komplette Öffnen umständlich macht. 

Der Einbau einer Lüftungsanlage ist zwar teurer, aber sie sorgt automatisch für einen hohen 
Raumluftkomfort. Eine einfache Abluftanlage kostet im Einfamilienhaus bis zu fünftausend Euro und mit 
zusätzlicher Wärmerückgewinnung etwa das Doppelte. Sie verbraucht zusätzlich Strom, aber mit einer 
Wärmerückgewinnung spart sie Energie wieder ein. Bei regelmäßiger Wartung bzw. dem Austausch der 
notwendigen Filter hat man dauerhaft eine gleichbleibend gute Luft und durch den Einbau eines 
Pollenfilters freuen sich Heuschnupfengeplagte über eine Entlastung im Frühjahr und Sommer. 

Fragen zur Neubauplanung sowie zu allen anderen Bereichen des Energiesparens im Alt-und Neubau 
beantworten die Energieberater:innen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönlichen 
Beratungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung. 

Die Energieberaterin hat am Dienstag, dem 19. Mai, von 14 bis 18.30 Uhr 

Sprechstunde in Speyer im Historischen Rathaus (Rückgebäude), Maximilianstraße 12, 
Sitzungszimmer 4. Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Anmeldung unter Tel. 06232 14-0. 

Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 
9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 
Uhr. 

Verbraucherzentrale RLP / FB 1-110  
_______________________________________________ 
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Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich wöchentlich freitags und ist im 
Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer unter der Adresse: https://www.speyer.de/de/rathaus/verwaltung/amtsblatt 

Behördenrufnummer 115 

Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen Behördenrufnummer 115? 
Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie Ansprechpartner/-
innen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen Unterlagen, eventuellen Gebühren etc. von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 115-Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, 
durchgängig von 8:00 bis 18:00 Uhr, kompetente Auskunft. 
 

Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 
FB 1-110 

_______________________________________________ 
 

Stadtverwaltung Speyer, 08.0504.2026 
 
 

Stefanie Seiler 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


